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lieber unsere Landsturm-Organisation.

(Schluss.)

xv.
Nachdem in vorangegebener Weise die

Organisation der Landsturmkompagnien nach und nach

in einem Bataillonskreis durchgeführt ist, würde

es noch nothwendig sein, eines anderen Tags je
eine Kompagnie der Abtheilung zu besammeln

und ihre Organisation zu vollenden.

Bei den Territorialkompagnien wäre es nur
nothwendig die Waffentragenden (nebst

Spielleuten) einzuberufen.

An diesem Tage mussten die Eadres ergänzt

werden. — Der Mannschaft würden die Waffen

ausgefolgt, gleichgültig, ob sie dieselben in der

Folge nach Hause nehmen, oder, in dem

Heimathdorf angelangt, in einem geeigneten Lokale

deponiren. n

Dieser Tag könnte zugleich benützt werden,

die Bekleidung und Ausrüstung zu ergänzen.

Dem Kompagniechef würde Gelegenheit geboten,

sich zu überzeugen, inwieweit die Mannschaft

sich ihrer Waffen zu bedienen weiss.

Der Heimmarsch sollte ortschaftsweise, unter
Kommando der bestellten Offiziere, beziehungsweise

Unteroffiziere, in. militärischer Ordnung
stattfinden.

XVI.
Das Landsturmgesetz sieht keine militärischen

Uebungen vor. Andrerseits wird wohl Niemand

daran zweifeln, dass, um ein Gewehr zu gebrauchen,

man dasselbe auch müsse laden und los-

schiessen können. Da es nun im Landsturm
Leute gibt, die vielleicht noch nie, oder doch

nie mit den für sie bestimmten Gewehren geschossen

haben, so schiene es dringend nothwendig, den

Leuten, in freiwilliger Uebung an einigen
Sonntags-Nachmittagen, durch einen Offizier oder
Unteroffizier das Notwendigste des Exerzitiums
beibringen zu lassen; auch musste jeder
Landsturmmann das Gewehr reinigen und im Stande
halten lernen.

Für freiwillige Exerzier- und Schiessübungen
sollten vom Bund mindestens 10 blinde und 20
bis 30 scharfe Patronen bewilligt werden.

XVII.
Das Aufgebot des Landsturmes oder einzelner

Theile desselben kann in gewohnter Weise, wie
beim Auszug und bei der Landwehr, stattfinden.

In sehr dringenden Fällen (z. B. bei
plötzlichem Einfall fremder Truppen) muss man den

Landsturm möglich rasch besammeln können.
Dies bedingt gewisse Vorbereitungen und

Anordnungen.

Der Befehl zur raschen Besammlung des

Landsturmes kann in die Dörfer gesendet werden:
1. durch den Telegraphen;
2. durch Ordonnanzreiter, Velocipedisten,

Eilboten zu Fuss;
3. kann man Hochwachten errichten, Fanale

aufstellen und bei Tag durch. Rauch-, bei Nacht
durch Feuerzeichen den Allarm bekannt geben;

4. man kann Allarmschüsse anwenden oder

besser noch diese mit vorgenannten Zeichen
verbinden.

In den Ortschaften kann man die Mannschaft
besammeln durch Generalmarsch, durch Läuten
der Sturmglocken, Aushängen einer grossen, rothen
Fahne auf dem Kirchthurme u. s. w.

Bei Besammlung des Landsturmes sollte
Jedermann mit dreitägigem Proviant (gediegen

Fleisch, Wurst, Käse, Habermehl u. dgl.)
versehen einrücken. Wer den Proviant nicht selbst
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